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Betreuungsumfang 

 

 

 25 Stunden - Betreuung     07:30 Uhr bis 12:30 Uhr 

 

 35 Stunden - Betreuung Block  07:30 Uhr bis 14:30 Uhr 

                

 35 Stunden - Betreuung flexibel: 

 

   Flex 1: 07:30 Uhr bis 1 x 12:30 Uhr - 3 x 14:30 - 1 x 16:30 Uhr  

 

   Flex 2: 07:30 Uhr bis 2 x 12:30 Uhr - 1 x 14:30 - 2 x 16:30 Uhr 

  

 45 Stunden -  Betreuung  07:30 Uhr bis 16:30 Uhr 

 

 

 Frühstück wird mitgebracht 

 Mittagessen wird in der Kita frisch zubereitet 

 Pauschalen für das Mittagessen:  

35 Stunden Block: 59 € Pauschale pro Monat /Essen 

35 Stunden Flex 1: 47 € Pauschale pro Monat/ Essen 

35 Stunden Flex 2: 35 € Pauschale pro Monat /Essen 

45 Stunden: 59 € Pauschale pro Monat /Essen 

 

 Die Kinder werden in ihrer Gruppe betreut 

 Die Räumlichkeiten der Kita sowie das Außengelände werden zur Nutzung frei 

gegeben, so dass es zu einer Vermischung der Gruppen kommt 

 Betreuung Spatzen: Frau Teuwsen, Frau Koster, Frau Beltz und Frau Bolz 

 Betreuung Frösche: Frau Kamann , Frau van Hüüt, Frau Backus und Frau Alina Mannke 

als FOS Praktikantin 

 Betreuung Elefanten: Frau Mehler, Frau Zimmermanns, Frau Nefian und Frau Bollin 

 

      Evangelische Kirchengemeinde Issum 
        Evangelische Kindertagesstätte „Sonnenstrahl“ 

Ahornstr. 7, 47661 Issum 

Tel. 02835/4473117 

kita.issum@ekir.de 

www.evangelischekircheissum.de 

 

Leiterin der Einrichtung: 

Frau Anne Bollin 

Stand 18.05.2020 

Überarbeitet 22.Mai 2020 

Überarbeitet: 28.Mai 2020 

Überarbeitet 02.06.2020 

Überarbeitet 12.08.2020 

 

Konzept zum verantwortungsvollen Regelbetrieb der Evgl. Kindertagesstätte Sonnenstrahl 

Ab dem 17.08.2020 unter Covid 19 Bedingungen 
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Eltern Information 

 

Alle Eltern werden  per Mail und über die Eltern- Whats-App Gruppe über das Konzept 

informiert. 

 

Die Eltern halten die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) ein!  

 

 Betretungsverbot für Eltern wird aufgehoben 

 Eltern und bringende Personen ( Großeltern, Nachbarn usw.) ,die die Einrichtung betreten, 

sind verpflichtet einen Mund – Nasen – Schutz zu tragen  

 Sind verpflichtet, am Eingang die Hände zu desinfizieren 

 Nehmen sich von der Leine eine Wäscheklammer mit dem Symbol des 

Gruppenzeichens und gehen zur Gruppe/Garderobe 

 Hängen die Wäscheklammer beim Verlassen der Einrichtung wieder an die Leine 

 Sollte kein Gruppenzeichen an der Leine hängen, muss vor der Türe gewartet 

werden (beim Warten vor der Türe gelten die AHA-Regeln!) 

 Die Eltern oder bringende Personen sind verpflichtet, sich in die Listen zur 

Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 1 der Coronaschutzverordnung einzutragen. (Die 

Listen werden 4 Wochen verschlossen aufbewahrt) 

 Die Listen liegen an den jeweiligen Gruppen/Garderoben aus (Spatzen +Frösche = 

Stehtisch, Elefanten = Schrank unter Infotafel) 

 

 Weiterhin gilt die Regel, kranke Kinder gehören nicht in die Einrichtung 

 Sollten die Kinder Krankheitssymptome zeigen, sind die Erzieherinnen angehalten, 

sofort die Eltern zu unterrichten und die Kinder müssen abgeholt werden 

 Die Kinder müssen einen Tag zu Hause beobachtet werden, ob weitere 

Krankheitssymptome wie Husten, Fieber ect. auftreten 

 Treten keine weiteren Symptome auf, dürfen die Kinder die Kita wieder besuchen (siehe 

Anhang Brief vom Ministerium vom 28.07.2020) 

 Hatten die Eltern oder Kinder Kontakt zu einer infizierten Person oder sind an COVID- 19 

erkrankt, dürfen die Kinder die Einrichtung nicht betreten und die Einrichtungsleitung ist 

zu informieren 

 Sofern aufgrund einer bestätigten SARS-COV-2- Infektion bzw. aufgrund von COVID-19- 

Krankheitssymptome Kinder nicht betreut wurden oder Kinder aus dem Angebot abgeholt 

werden mussten, ist vor erneuter Aufnahme der Betreuung eine Erklärung zur 

Symptomfreiheit bei Kindern nach einer Erkrankung vorzulegen (Vordrucke in der 

Kita) 

 Die Leitung der Kindertageseinrichtung hat die Betreuung eines Kindes zurückzuweisen, 

wenn die Erklärung zur Symptomfreiheit bei Kindern nach einer Erkrankung nicht 

vorliegt oder falls Kontakt zu infizierten Personen bestand 

 

 

 Geburtstage dürfen in der Gruppe wieder gefeiert werden 

  Obst- und Gemüse-Spenden für die Kinder werden wieder entgegengenommen 

 

 Die Räumlichkeiten der Kita sowie das Außengelände werden zur Nutzung frei gegeben, 

so dass es zu einer Vermischung der Gruppen kommt 

 

 Ausruh – Situation: findet gruppenübergreifend im Turnraum und im Nebenraum der 

Elefanten (Schiff) statt. Die Kinder Ruhen auf personenbezogene Matratzen 

 Die letzten beiden Jahrgänge werden gruppenübergreifend bei den Fröschen und bei den 

Spatzen betreut 

 Ab 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr werden die Kinder in der Spatzengruppe betreut 

 

 Das Zähneputzen entfällt bis auf weiteres 
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Bring- und Abholsituation 

 

 

Wir BITTEN die Eltern, sich so kurz wie möglich in der Einrichtung aufzuhalten, um 

einen reibungslosen Ablauf während der Bring und Abholsituation zu gewährleisten 

 

 Ab dem 17.08.2020 gilt: 

 Es gibt keine festen Bring- und Abholzeiten 

 Bringzeit: 7:30 bis 9 Uhr 

 Abholzeit: 12 bis 12:30 Uhr und 14:10 bis 14:30 Uhr und 16 bis 16:30 Uhr 

 

 die Eltern oder bringende Personen sind verpflichtet, einen Mund – Nasen – Schutz beim 

Bringen und Abholen zu tragen  

 die Eltern oder bringende Personen sind verpflichtet, sich  am Eingang die Hände zu 

desinfizieren 

 Die Eltern oder bringende Personen sind verpflichtet, sich beim Bringen und Abholen in 

die Listen zur Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 1 der Coronaschutzverordnung 

einzutragen. (Die Listen werden 4 Wochen verschlossen aufbewahrt) 

 Die Listen liegen an den jeweiligen Gruppen/Garderoben aus (Spatzen +Frösche = 

Stehtisch, Elefanten = Schrank unter Infotafel) 

  Abholen:  12 bis 12:30 Uhr Listen liegen an allen Gruppen/Garderoben 

14:10 bis 14:30 Uhr Listen liegen bei den Spatzen und Fröschen 

16 bis 16:30 Uhr Listen liegen bei den Spatzen 

 

 Die Eltern halten den Mindestabstand von 1,5 m ein (innerhalb der Kita sowie beim 

Warten davor) 

 die Eltern oder bringende Personen nehmen sich von der Leine eine Wäscheklammer 

mit dem Symbol des Gruppenzeichens und gehen zur Garderobe der Gruppe 

 die Eltern hängen die Wäscheklammer beim Verlassen der Einrichtung wieder an 

die Leine 

 Sollte kein Gruppenzeichen an der Leine hängen muss vor der Türe gewartet 

werden und die AHA-Regeln sind einzuhalten 

 

 Alle Kinder werden durch die Haupteingangstüre der Kita zur Garderobe der jeweiligen 

Gruppe gebracht 

  

 Die Eltern oder bringende Person betreten nicht den Garderobenbereich: Markierung 

auf dem Fußboden ist zu beachten 

 Die Kinder werden von einer Erzieherin aus der Gruppe begrüßt und in Empfang 

genommen.  

 Die Kinder waschen in Begleitung einer Erzieherin die Hände mit Seife und gehen dann 

in die Gruppe 

 Die Erzieherin trägt bei der Übergabe der Kinder immer einen Nasen – Mund – Schutz 
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Hygiene- und Abstandsregeln 

 

Die Eltern halten die AHA-Regeln ein 

 

 Beim Betreten der Einrichtung sind die Eltern verpflichtet, einen Mund – Nasen – Schutz 

zu tragen und am Eingang die Hände zu desinfizieren 

 

 Die Eltern halten den Mindestabstand von 1,5 m ein 

 Markierungen auf dem Fußboden/ Gehweg sind zu beachten 

 

 Haustüre = Ein- und Ausgang für ALLE 

 

 

 Weiterhin gilt die Regel: kranke Kinder gehören nicht in die Einrichtung! 

 Sollten die Kinder Krankheitssymptome zeigen, sind die Erzieherinnen angehalten, 

sofort die Eltern zu unterrichten und die Kinder müssen abgeholt werden 

 Die Eltern müssen ihre Kinder einen Tag zu Hause beobachten, ob noch weitere 

Krankheitssymptome hinzukommen  (Fieber, Halsschmerzen, Husten etc.) 

 

 Hatten die Eltern oder Kinder Kontakt zu einer infizierten Person oder sind an Covid 19 

erkrankt, dürfen die Kinder die Einrichtung nicht betreten und die Einrichtungsleitung ist 

zu informieren 

 Sofern aufgrund einer bestätigten SARS-COV-2- Infektion bzw. aufgrund von COVID-

19- Krankheitssymptome Kinder nicht betreut wurden oder Kinder aus dem Angebot 

abgeholt werden mussten, ist vor erneuter Aufnahme der Betreuung „Die Erklärung 

zur Symptomfreiheit bei Kindern nach einer Erkrankung mit Krankheitssymptomen 

von Covid-19“ vorzulegen 

 Die Leitung der Kindertageseinrichtung hat die Betreuung eines Kindes zurückzuweisen, 

wenn die schriftliche Erklärung der Eltern nicht vorliegt  

 

 Die Kinder dürfen ein Kuscheltier, Spielzeug oder Buch mitbringen 

 

 Handtücher der Kinder werden tägl. bei mindestens 60°C gewaschen 

 Dies gilt für alle benutzten Handtücher, Geschirrhandtücher und Spüllappen 

 

 Beim Essen (Frühstück/ Mittagessen) ist auf Abstand zwischen den Kindern zu achten 

 Getränke (Wasser, Tee, Milch, Kakao) können von den Kindern selbstständig 

eingeschüttet werden  

 Die Erzieherinnen achten darauf, dass die Kinder nur ihr eigenes mitgebrachtes Frühstück 

zu sich nehmen 

 Die Eltern weisen ihre Kinder darauf hin, dass Essen nicht getauscht wird 

 

 

 

 Die Erzieherin trägt bei der Übergabe der Kinder immer einen Nasen – Mund – Schutz 

 Ebenfalls wird der Nasen – Mund – Schutz getragen bei Kontakt zu Externen 

 Die Kinder waschen in Begleitung einer Erzieherin die Hände mit Seife und gehen dann in 

die Gruppe 

 

 Erzieherinnen halten in der Einrichtung/ Gruppe den Mindestabstand zu den Kolleginnen 

sowie zu den Eltern ein (zu den zu betreuenden Kindern ist dies nicht möglich) 
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 Die Erzieherinnen waschen sich regelmäßig die Hände mit Seife: beginnend bei 

Dienstbeginn in der Kita, wenn Kinder in Empfang genommen wurden, die Haustüre 

sowie Schalter betätigt wurden, nach Toilettenbesuch, nach Benutzung eines 

Taschentuches, nach Niesen oder Husten, vor und nach dem Essen sowie Zubereitung von 

Mahlzeiten oder Getränken, vor und nach Pausen, beim Wickeln werden Handschuhe 

getragen mit anschließender Händedesinfektion 

 

 Vor und nach dem Essen werden die Tische mit Seifenlauge abgewischt 

 

 Die Kinder waschen sich gründlich die Hände mit Seife, wenn sie draußen gespielt haben, 

von der Toilette kommen oder gewickelt wurden, nach Husten oder Niesen, nach 

Naseputzen, wenn Finger in den Mund waren, vor und nach dem Essen 

 Taschentücher werden nach einmaliger Benutzung entsorgt; danach Hände mit Seife 

waschen und desinfizieren, dies gilt auch bei Hilfestellung von Kindern beim Naseputzen 

 Bei starkem Besucherdrang wird zwischendurch der Eingangsbereich mit 

Flächendesinfektionsmittel gereinigt 

 Die Kinder werden von einer Erzieherin in den Waschraum begleitet 

 Die Kindertoiletten werden nach Benutzung durch die Kinder von einer Erzieherin 

desinfiziert und die Desinfektion dokumentiert. Bei der Reinigung tragen die 

Erzieherinnen Handschuhe. Im Anschluss werden die Hände mit Seife gereinigt und 

desinfiziert 

 Die Mitarbeitenden-Toilette wird regelmäßig desinfiziert 

 Nach dem Wickeln wird die Wickelauflage desinfiziert und die Hände mit Seife 

gewaschen und desinfiziert 

 

 Alle Spielmaterialien sowie Tische und Stühle werden nach Beendigung der Betreuung 

mit einer Seifenlauge gereinigt 

 Spielmaterial, das von einem Kind in den Mund gesteckt wurde, muss sofort 

desinfizierend gereinigt werden 

 Alle Räume werden quergelüftet und nach Beendigung der Betreuung wird gut 

durchgelüftet 

 Auf der Mitarbeitenden - Toilette werden Papierhandtücher genutzt 

 

Arbeitsschutz 

 

 Der Träger nimmt seine Verantwortung und Fürsorgepflicht für den Gesundheitsschutz 

der Beschäftigten sehr ernst 

 Der Träger richtet sich nach Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes sowie der DGUV 

Vorschrift 1 (Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Präventation“) 

 Die arbeitgeberseitige Gefährdungsbeurteilung richtet sich nach dem jeweils aktuellen 

Stand der Einschätzung des Robert Koch – Instituts (RKI) 

 

 Den Erzieherinnen wird vom Träger freigestellt, während der Betreuungszeit eine Nasen 

– Mund- -Bedeckung zu tragen ( ffp Masken, Nasen-Mund-Schutz, Face Shields) falls sie 

sich damit sicherer fühlen 

 Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes 

 Der Träger empfiehlt den Erzieherinnen an den 14-tägigen Testungen teilzunehmen 
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Dieses Konzept gilt bis auf weiteres und wird bei Bedarf überarbeitet 

 

Dokumentation 

 

 Dokumentation: welche Erzieherin war wann um welche Uhrzeit in welcher Gruppe 

 Dokumentation: Anwesenheit der Kinder 

 Dokumentation: Reinigung der Toiletten 

 Dokumentation: Reinigung der Räume ( Tische, Stühle, Spiele usw.) 

 Dokumentation Reinigung Küche 

 Dokumentation: Muster Eigenerklärung Gesundheit 

 Dokumentation von Rückverfolgbarkeit nach §2a Absatz 1der CoronaSchVo 

 


